
Aufhebungssatzung zur 

Gebühren- und Honorarsatzung 

für die Volkshochschule (VHS)  

des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld 

 

 

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) in 
Verbindung mit § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach der 
Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 15. Oktober 2025 folgende 
Aufhebungssatzung des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld erlassen: 
 

 

§ 1  

 Allgemeines 

Die am 01. Januar 2019 in Kraft getretene Gebühren- und Honorarsatzung für die 

Volkshochschule (VHS) des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld vom 07. 

Dezember 2015 / 06. September 2018 in der Fassung vom 06.09.2018 wird 

rückwirkend zum 31. Dezember 2022 aufgehoben.  

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Aufhebungssatzung tritt zum 31.12.2022 in Kraft. 

 

 

 

 

Dänischenhagen, den 15. Oktober 2025   Schulverband Küste Dänischer Wohld  

        Schulverbandsvorsteher  

         gez. O. Kühl 

 

 

 

  


